
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/9/15 3Ob47/93,
3Ob112/03x

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1993

Norm

EO §39 Abs1 Z1 II

EO §39 Abs1 Z1 IIIA

EO §39 Abs1 Z1 IVE

EO §370 E

EO §371 Z1

EO §376

Rechtssatz

Wurde eine Exekution zur Sicherstellung nach § 371 EO auf Grund eines nach einem Wiedereinsetzungsantrag

gereihten Widerspruchs bewilligt, ist die Exekution analog § 39 Abs 1 Z 1 EO einzustellen, wenn das Versäumungsurteil

bereits mit der Bewilligung der Wiedereinsetzung aufgehoben wurde.

Entscheidungstexte

3 Ob 47/93

Entscheidungstext OGH 15.09.1993 3 Ob 47/93

Veröff: SZ 66/109

3 Ob 112/03x

Entscheidungstext OGH 24.06.2003 3 Ob 112/03x

Vgl; Beisatz: Die gleiche Lage ist bei Aufhebung des Versäumungsurteils infolge Berufung gegeben. (T1)Veröff: SZ

2003/72
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